
Ausländische Zinserträge in 
der Steuererklärung angeben
Zinserträge der ausländischen Partnerbanken von Raisin 
richtig versteuern: So gelingt die korrekte und einfache 
Angabe in der österreichischen Steuererklärung.
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Das Wichtigste in Kürze
•	 Steuerpflicht: Ausländische Zinsen werden ohne Abzug von österreichischen 

Steuern ausgezahlt (brutto). Da die Kapitalertragsteuer anfällt (KESt), sind die 
Erträge eigenständig in der Einkommensteuererklärung anzugeben. Der Steuersatz 
beträgt 25,00 %.

•	 Steuererklärung: Über die Webanwendung FinanzOnline, dem zentralen Online-
Portal des österreichischen Bundesministeriums für Finanzen (BMF), können 
österreichische Anlegerinnen und Anleger die Zinserträge von ausländischen 
Finanzinstituten versteuern.

•	 Für Raisin Kundinnen und Kunden: Raisin stellt jährlich eine Jahresübersicht im 
Onlinebanking bereit. Damit können Anlegerinnen und Anleger die Zinserträge 
einfach und korrekt in der Steuererklärung angeben.

Warum müssen in Österreich die 
Zinsen aus dem Ausland versteuert 
werden?
•	 Kapitalerträge umfassen unter anderem Zinsen aus Sparguthaben, etwa aus Tages- 

und Festgeldanlagen. In Österreich unterliegen diese Kapitaleinkünfte grundsätzlich 
der Steuerpflicht. Das gilt auch für Erträge, die bei ausländischen Finanzinstituten 
erzielt werden. 

•	 Im Unterschied zu österreichischen Banken, die die Kapitalertragsteuer (KESt) 
automatisch abführen, werden Zinserträge aus dem Ausland in aller Regel brutto 
überwiesen, das heißt ohne direkten Steuerabzug. Daher sind Anlegerinnen und 
Anleger in Österreich selbst dafür verantwortlich, die Erträge korrekt zu versteuern. 

•	Die Grundlage für eine generelle Besteuerung von Kapitaleinkünften bildet das 
Wohnsitzprinzip im österreichischen Einkommensteuerrecht: Wer in Österreich 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, ist hier unbeschränkt 
steuerpflichtig. Das bedeutet, dass weltweite Einkünfte (aus dem In- und Ausland) 
in der österreichischen Steuererklärung anzugeben sind.
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Besteuerung von Sparzinsen

In Österreich gilt für Zinserträge aus Sparprodukten (zum Beispiel Tagesgeld, Fest-
geld oder Sparbücher) die Kapitalertragsteuer (KESt) in Höhe von 25,00 %. Bei öster-
reichischen Banken wird die KESt direkt einbehalten und endbesteuert. Das hat den 
Vorteil, dass Zinserträge nicht in der Steuererklärung anzugeben sind.

Bei ausländischen Banken hingegen wird die österreichische KESt nicht automatisch 
einbehalten. Deshalb sind Sparerinnen und Sparer in Österreich dazu verpflichtet, die 
Zinsen in der Einkommensteuererklärung anzugeben. Die Einkommensteuererklärung 
ist bis zum 30. April des Folgejahres beziehungsweise bei elektronischer Übermit-
tlung bis zum 30. Juni des Folgejahres einzureichen. Nach Einreichung der Steuer-
erklärung erhebt das Finanzamt die KESt aus den Zinserträgen, die das ausländische 
Finanzinstitut brutto ausgezahlt hat.

Attraktive Zinsen vergleichen – einfach, transparent und digital

Bei Raisin erhalten Sie Zugang zu Tages- und Festgeldangeboten von unseren 
europäischen Partnerbanken – mit Zinsen, die über dem österreichischen 
Marktdurchschnitt liegen. Ihre Einlagen liegen bei unseren Partnerbanken – Sie 
verwalten alles bequem über eine einzige Plattform. Mit dem Raisin-Online
banking behalten Sie zudem jederzeit die volle Kontrolle über Ihre Geldanlagen. 
Ihre Ersparnisse sind bis zu 100.000 € pro Person und Bank durch die 
gesetzliche Einlagensicherung des jeweiligen Landes abgesichert.

Jetzt Zinsen vergleichen

https://www.raisin.com/de-at/
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Vermeidung von Doppelbesteuerung

Erhebt das Land, in dem das Sparkonto geführt wird, bereits eine 
Steuer (Quellensteuer) auf die Zinserträge, greift in vielen Fällen ein 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) zwischen dem jeweiligen Staat und Österreich. 
Das DBA regelt, welchem Staat das Besteuerungsrecht zusteht und verhindert 
dadurch eine doppelte Besteuerung derselben Einkünfte. Grundsätzlich rechnet der 
österreichische Fiskus die im Ausland gezahlte Quellensteuer an oder gewährt eine 
Steuerbefreiung. 

Um eine Besteuerung im ausländischen Staat zu vermeiden, reicht es oft, der 
ausländischen Bank den österreichischen Wohnsitz mitzuteilen. Hierfür ist eine 
Ansässigkeitsbescheinigung erforderlich, die vom österreichischen Finanzamt 
auf Antrag ausgestellt und bei der ausländischen Bank eingereicht wird. Die 
Ansässigkeitsbescheinigung kann ebenfalls vorgelegt werden, wenn die ausländische 
Bank bereits die volle Kapitalertragsteuer einbehalten hat. In diesem Fall ist der 
Antrag auf Rückerstattung beim zuständigen Finanzamt im Ausland zu stellen.
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Beispiel mit Quellensteuer: Deutschland

Deutschland erhebt grundsätzlich eine Quellensteuer auf Kapitalerträge. Im DBA 
zwischen Österreich und Deutschland ist jedoch festgelegt, dass Zinszahlungen 
von einem deutschen Finanzinstitut an in Österreich steuerpflichtige Personen 
nur in Österreich besteuert werden dürfen, wenn dem Finanzinstitut eine 
Ansässigkeitsbescheinigung vorliegt.

Fall 1: Besteuerung ohne Ansässigkeitsbescheinigung (mit Quellensteuer)

Erhalten Anlegerinnen und Anleger Zinsen 
auf Festgeld von einer deutschen Bank 
und liegt keine Ansässigkeitsbescheinigung 
vor, behält die Bank 25,00 % deutsche 
Abgeltungsteuer (Quellensteuer) ein.

Die Abgeltungsteuer kann in Österreich auf 
die KESt angerechnet oder im Rahmen eines 
Rückerstattungsverfahrens beim deutschen 
Finanzamt zurückgefordert werden. Bis zur 
Anrechnung oder Rückerstattung besteht 
vorübergehend eine Doppelbesteuerung, da in 
beiden Ländern eine Steuerpflicht entsteht.

Fall 2: Besteuerung mit Ansässigkeitsbescheinigung (Ausnahme von der 
Quellensteuer)

Liegt der deutschen Bank eine gültige 
Ansässigkeitsbescheinigung einer in 
Österreich steuerpflichtigen Person vor, gilt 
Folgendes:

•	Die deutsche Bank zieht keine 
Quellensteuer ab.

•	Die Zinsen werden in voller Höhe (brutto) 
ausgezahlt.

•	Die Anlegerin oder der Anleger muss 
die Zinsen in der österreichischen 
Steuererklärung korrekt angeben.

•	 In Österreich werden die Zinsen mit der KESt in Höhe von 25,00 % besteuert.

Auszahlung 
Brutto-Zinsen

SteuererstattungBank

Finanzamt

Steuerzahlung

Auszahlung 
Brutto-Zinsen

Vorlage 
Ansässigkeits-
bescheinigung

SteuererklärungBank
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Damit erfolgt die Besteuerung direkt nach den Regelungen des 
Doppelbesteuerungsabkommens. So wird eine Besteuerung in beiden Ländern 
vermieden. Gleichzeitig reduziert sich der Verwaltungsaufwand, da keine 
Rückforderung ausländischer Steuerbeträge erforderlich ist.

Beispiel ohne Quellensteuer: Italien

Das DBA zwischen Österreich und Italien legt 
fest, dass Zinszahlungen von einer italien-
ischen Bank an Steuerpflichtige in Österreich 
grundsätzlich nicht der Quellensteuer unter-
liegen. Das bedeutet für Sparerinnen und 
Sparer, dass Zinsen aus Bankeinlagen nicht 
in Italien besteuert werden. Stattdessen sind 
die Erträge steuerpflichtig in Österreich und 
müssen in der österreichischen Einkommen-
steuererklärung angegeben werden, wo sie 
mit 25,00 % KESt besteuert werden.

Meldepflicht & Transparenz

Bankkonten im Ausland unterliegen einer automatischen Meldepflicht. Genauer 
gesagt: Wer ein Konto bei einer ausländischen Bank führt, hat damit zu rechnen, dass 
die Bankdaten automatisch an die zuständige Steuerbehörde weitergeleitet werden. 
Die Grundlage dafür ist der internationale Common Reporting Standard (CRS). 
Dieses Abkommen wurde von der OECD (Organisation for Economic Co-operation 
and Development) entwickelt und verpflichtet mittlerweile über 90 Länder weltweit, 
Finanzinformationen auszutauschen. Ziel dieser Vorschrift ist es, die internationale 
Steuertransparenz zu erhöhen und sicherzustellen, dass Einkünfte aus Kapitalanlagen 
in allen Ländern versteuert werden.

In der Praxis läuft es folgendermaßen: Die ausländische Bank übermittelt Angaben 
zu den Konten und Kapitalerträgen an die nationale Steuerbehörde des jeweiligen 
Landes. Diese wiederum leitet die Informationen an das österreichische Finanzamt 
weiter. Damit wird sichergestellt, dass die österreichische Finanzverwaltung über die 
ausländischen Kapitalerträge Bescheid weiß. Demnach  sind Sparerinnen und Sparer 
dazu verpflichtet, Kapitalerträge vollständig und korrekt zu erklären.

Steuererklärung

Auszahlung 
Brutto-Zinsen

Bank behält keine 
Quellensteuer ein
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Kapitalerträge aus dem Ausland in der 
Steuererklärung angeben
Zum Jahreswechsel erstellen Banken in der Regel automatisiert eine Jahresübersicht 
über die im abgelaufenen Jahr erhaltenen Zinserträge. Diese Übersicht wird per 
Post an die Adresse der Kunden beziehungsweise Kundinnen geschickt oder im 
Onlinebanking als PDF zum Download bereitgestellt. Die in der Jahresübersicht 
angegebenen Zinserträge sind in der Steuererklärung zu deklarieren.

Nachweise von Raisin für die Steuererklärung abrufen

Bei allen Tages- und Festgeldangeboten von Raisin handelt es sich in der Regel 
um Produkte, die von Partnerbanken außerhalb Österreichs zur Verfügung gestellt 
werden. Das bedeutet, dass die österreichische KESt nicht automatisch abgeführt 
wird. Die Kundin beziehungsweise der Kunde ist demnach dazu verpflichtet, die 
Zinserträge im Rahmen der Einkommensteuererklärung anzugeben. 

Raisin stellt seinen Kundinnen und Kunden jährlich eine Jahresübersicht im  
Raisin-Onlinebanking zur Verfügung. Diese wird ohne Antrag automatisch 
bereitgestellt und kann jederzeit heruntergeladen werden. Sie enthält sämtliche 
Zinserträge, die über die Plattform erzielt wurden sowie einbehaltene Quellensteuern. 
Das Dokument dient als Grundlage für die Steuererklärung.

Die Jahresübersicht besteht in der Regel aus mehreren Seiten. In den 
Ausfüllhinweisen für die Einkommensteuererklärung können die Beträge eingesehen 
werden mit den entsprechenden Feldnummern, die sich in der Steuererklärung 
wiederfinden lassen.
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Von der Arbeitnehmerveranlagung zur Einkommensteuererklärung 
wechseln (falls erforderlich)

Sofern Einkünfte erzielt werden, die nicht automatisch versteuert werden, besteht 
die Pflicht, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. Für diese Fälle gilt: Wer 
bisher lediglich eine Arbeitnehmerveranlagung durchgeführt hat, die in Österreich 
nur Einkünfte aus unselbständiger Arbeit abdeckt, muss bei FinanzOnline einen 
Erklärungswechsel beantragen. 

Dieser Vorgang erfolgt in vier Schritten:

1.	 Bei FinanzOnline anmelden. Hierfür stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

2.	Nach dem Einloggen oben links auf Weitere Services klicken:
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3.	Im Abschnitt Erklärungen auf 
Erklärungswechsel klicken.

4.	Anschließend öffnet sich der 
Erklärungswechsel und erfordert die Eingabe 
von bestimmten Daten:

Bei dem Formular Erklärungswechsel 
handelt es sich um ein Standardformular, 
das meist von Unternehmern ausgefüllt wird. 
Aus diesem Grund beinhaltet es im ersten 
Abschnitt die Formulierung Allgemeine 
Angaben zur Tätigkeit. Dennoch wird es 
ebenfalls von Privatpersonen verwendet, um 
ausländische Kapitalerträge erstmals in der 
Steuererklärung anzugeben.
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Abschnitt: Allgemeine Angaben zur Tätigkeit

Dieser Abschnitt dient der grundlegenden Zuordnung der Einkünfte. Folgende Felder 
sind auszufüllen: 

•	 Einkünfte: „Einkünfte aus Kapitalvermögen” auswählen.

•	 Art: „Einkünfte aus der Überlassung von Kapital (§ 27 Abs. 2 EStG 1988).” 
auswählen.

•	 Genaue Bezeichnung: Hier erfolgt eine Beschreibung, woher die Einkünfte 
stammen.

•	 Beginn der unternehmerischen Tätigkeit: Selbst wenn die Zinserträge nichts mit 
einer unternehmerischen Tätigkeit zu tun haben, ist dieses Feld relevant. Hier wird 
das Datum eingetragen, an dem Zinseinkünfte erstmals zugeflossen sind.

Abschnitt: Ort der Berufsausübung / Geschäftsleitung

In diesem Teil werden die eigenen Wohnsitzdaten eingetragen, um örtlich korrekte 
zuordnung zu bestimmen:

•	 Land: Österreich

•	 Postleitzahl: Identisch mit der Wohnadresse

•	 Ort: Angabe des Wohnorts

•	 Straße und Hausnummer: Identisch mit der Wohnadresse

Abschnitt: Weitere Angaben zur Tätigkeit 

Diese Angaben unterstützen das Finanzamt, eine vorläufige Steuerberechnung 
vorzunehmen. Hier sind zwei Felder wichtig:

•	 Voraussichtlicher Gewinn im Eröffnungsjahr: Ungefähre Angabe der Brutto-
Zinserträge im ersten Jahr

•	 Voraussichtlicher Gewinn im Folgejahr: Ungefähre Angabe der Brutto-Zinserträge 
im nächsten Jahr

Hinweis: Die Höhe der Kapitaleinkünfte ist von Bedeutung, damit das Finanzamt 
eine Vorschreibung erstellen kann. Dabei wird die jährliche Schätzung durch vier 
geteilt. Dieser Betrag wird jedes Quartal in Form der Einkommensteuer an das 
Finanzamt überwiesen. Die Berechnung könnte so aussehen: Voraussichtlicher 
Gewinn x 25,00 % Kapitalertragsteuer.
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Nachdem alle Informationen ausgefüllt wurden, klicken Sie auf Prüfen & Einbringen, 
um den Antrag abzusenden. Anschließend wird dieser manuell von einem Mitar-
beitenden des Finanzamts geprüft. Nach einigen Tagen erfolgt die Freigabe des 
Erklärungswechsels und Sie können Ihre Einkommensteuererklärung in FinanzOnline 
ausfüllen.

Angabe ausländischer Zinserträge und Quellensteuer in der Beilage E1kv 
(Einkommensteuererklärung) 

Um Tages- und Festgeldzinsen sachgemäß in der Einkommensteuererklärung 
anzugeben, ist in FinanzOnline das Formular E1kv auszuwählen. Dabei handelt es sich 
um die Beilage zur Einkommensteuererklärung E 1 für Einkünfte aus Kapitalvermögen.

Eintragung der Persönlichen Angaben und der Zinserträge

Sobald das Formular geöffnet ist, wird zunächst ein Kreuz bei Finanzamt Österreich, 
Postfach 260, 1000 Wien gesetzt. Anschließend sind folgende Felder auszufüllen:

•	 Steuernummer

•	 10-stellige Sozialversicherungsnummer laut 
e-card

•	 Geburtsdatum, falls keine 
Sozialversicherungsnummer vorhanden ist

•	 Familien- oder Nachname

•	 Vorname

•	Optional Titel

In dem Feld 861 wird dann die Summe aller 
ausländischen Zinserträge des vorangegan-
genen Jahres eingetragen:
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Falls im Ausland bereits eine Quellensteuer 
einbehalten wurde, ist deren Höhe zusätzlich in 
der Zeile 901 einzutragen:

Abschluss und Einreichung

Zuletzt wird das Formular mit dem aktuellen 
Datum und einer Unterschrift versehen und an 
das Finanzamt versendet. Die Einreichung kann 
entweder 

•	 in Papierform oder 

•	 digital über FinanzOnline erfolgen.

Nach Eingang prüft das Finanzamt die Angaben in der  Einkommensteuererklärung 
und nimmt die Besteuerung der Erträge vor. Die endgültige Höhe der Steuerlast wird 
mit dem Einkommensteuerbescheid festgelegt.
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Checkliste für die Steuererklärung
	 Fristen beachten:  

Die Abgabefrist für die Steuererklärung ist in der Regel der 30. April des 
Folgejahres beziehungsweise bei elektronischer Übermittlung der 30. Juni des 
Folgejahres.

	 Erklärungswechsel beantragen (falls erforderlich):  
Falls erstmals ausländische Kapitalerträge angegeben werden, das Formular 
„Erklärungswechsel“ rechtzeitig ausfüllen und einreichen.

	 Nachweise sammeln:  
Notwendige Unterlagen, wie Zinsbescheinigungen oder Jahresübersichten, 
stehen meist im Onlinebanking als Download zur Verfügung.

	 Quellensteuer:  
Prüfen, ob im Ausland bereits eine Quellensteuer einbehalten wurde, zwecks 
Anrechnung im Rahmen der Doppelbesteuerung.

	 Ansässigkeitsbescheinigung holen:  
Der Antrag erfolgt beim österreichischen Finanzamt.

	 Alle Erträge erfassen:  
Sämtliche Zinsen aus dem In- und Ausland angeben, um eine vollständige und 
korrekte Versteuerung sicherzustellen.

Mit nur einer Anmeldung verschiedene Angebote mit attraktiven Zinsen 
vergleichen

Bei Raisin können Sie Tages- und Festgeldkonten bequem online eröffnen –  
alles zentral über eine einzige Plattform. Selbst wenn Kapitalerträge von unseren 
ausländischen Partnerbanken in der Steuererklärung anzugeben sind, lohnt sich 
die Entscheidung für eine Geldanlage bei Raisin. Unsere Partnerbanken bieten 
häufig Konditionen, die über dem Marktdurchschnitt liegen.

Jetzt registrieren

Hinweis: Die Inhalte auf dieser Seite dienen der allgemeinen Information und stellen keine steuerliche 
Beratung dar. Für detaillierte Informationen oder zur individuellen Klärung steuerrechtlicher Fragen 
empfehlen wir die Hinzuziehung eines Steuerberaters oder einer anderen befähigten Person.

https://www.raisin.com/de-at/register/
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Über Raisin
Raisin wurde 2012 gegründet. Als Vorreiter für einfache Spar-, Investment- und 
Altersvorsorgeprodukte erleichtern wir Privatkunden in Europa und den USA den 
Zugang zu globalen Einlagen- und Kapitalmärkten, was auch den Finanzinstituten 
zugutekommt.

Heute sind wir ein schnell wachsendes Fintech, das mit mehr als 300 Partnerbanken 
aus verschiedenen Ländern Europas und den USA zusammenarbeitet und sie mit 
Sparerinnen und Sparern verbindet. Mit unseren Marktplätzen schaffen wir einen ein-
fachen Zugang zu unterschiedlichen Geldanlagemöglichkeiten.

Banken und andere Finanzinstitute nutzen unser internationales Netzwerk und unsere 
bewährte digitale Architektur mit den Banking-as-a-Service-Lösungen der Raisin 
Bank und von Raisin Technology, um ihr Einlagengeschäft zu erweitern sowie Kund-
innen und Kunden neue wettbewerbsfähige Sparprodukte anzubieten. Alle Beteiligten 
erhalten dabei in kürzester Zeit vollständig digitale und einfache Produkte.

Im Jahr 2021 fusionierte Raisin mit der führenden B2B-Einlagenplattform Deposit 
Solutions zu einem der größten Open-Banking-Fintechs in Europa.

Unsere Marktplätze

Wir verschaffen unseren Kunden und Kundinnen Zugang zu best-in-class Finanzpro-
dukten, damit sie ihr finanzielles Leben unabhängig gestalten können. Auf unseren 
kostenlosen, nutzerfreundlichen Marktplätzen können Sparerinnen und Sparer mit nur 
einem einzigen Kundenkonto aus Hunderten von Sparprodukten von verschiedenen 
Banken aus Europa wählen. Wir sind in folgenden Ländern aktiv:

•	Deutschland

•	Österreich

•	 Frankreich

•	Spanien

•	Vereinigtes Königreich

•	Niederlande

•	 Irland

•	Vereinigte Staaten von Amerika (USA)

•	Polen

•	 Finnland



Raisin SE 

Schlesische Straße 33/34 

10997 Berlin 

E-Mail: kundenservice@raisin.com 

 

Amtsgericht Charlottenburg HRB 271733 B 

Vorstand:  

Dr. Tamaz Georgadze (Vorstandsvorsitzender),  

Dr. Frank Freund, Katharina Lüth, Michael Stephan 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Axel Weber
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